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Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit 
Amtsblatt nr. L 202 vom 30/07/1997 S. 0060 - 0071 
 
Kapitel V Schutz Minderjähriger und öffentliche Ordnung.  
Artikel 22  
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Sendungen 
von Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, keinerlei Programme enthalten, die 
die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen 
können, insbesondere solche, die Pornographie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigen.  
(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 gelten auch für andere Programme, die die körperliche, geistige 
und sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, es sei denn, es wird durch die 
Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische Maßnahmen dafür gesorgt, dass diese 
Sendungen von Minderjährigen im Sendebereich üblicherweise nicht gesehen oder gehört werden.  
(3) Werden derartige Programme in unverschlüsselter Form gesendet, so sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass ihre Ausstrahlung durch akustische Zeichen angekündigt oder durch optische Mittel 
während der gesamten Sendung kenntlich gemacht wird.  
Artikel 22a  
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sendungen nicht zu Hass aufgrund von Rasse, 
Geschlecht, Religion oder Nationalität aufstacheln.  
Artikel 22b  
(1) Die Kommission misst der Anwendung der Bestimmungen dieses Kapitels in dem in Artikel 26 
vorgesehenen Bericht besondere Bedeutung bei.  
(2) Die Kommission führt binnen eines Jahres nach Veröffentlichung dieser Richtlinie zusammen mit 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eine Untersuchung der möglichen Vor- und Nachteile 
weiterer Maßnahmen durch, die den Eltern oder Aufsichtspersonen die Kontrolle der Programme, die 
von Minderjährigen gesehen werden können, erleichtern sollen. In dieser Untersuchung wird unter 
anderem die Zweckmäßigkeit folgender Punkte geprüft:  

- die Vorschrift, dass neue Fernsehgeräte mit einer technischen Vorrichtung versehen sein 
müssen, damit Eltern oder Aufsichtspersonen bestimmte Programme herausfiltern können; 
- Festlegung geeigneter Bewertungssysteme; 
- Förderung einer Politik zugunsten des familienfreundlichen Fernsehens sowie weitere 
pädagogische und Aufklärungsmaßnahmen; 
- Berücksichtigung der innerhalb und außerhalb Europas gewonnenen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet sowie Einholung der Standpunkte von betroffenen Kreisen wie Fernsehveranstaltern, 
Produzenten, Pädagogen, Mediensachverständigen und einschlägigen Verbänden.  

 


